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Kurzcharakteristik
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schriften (Postvertrieb im Abonnement) für die öf-
fentliche Verwaltung.

n   Die „DVP“ deckt das gesamte Spektrum verwal-
tungsrelevanter Inhalte ab: von juristischen Pro-
blemstellungen über Fragen des Rechnungswe-
sens, Verwaltungsmanagement und -organisation 
bis hin zur IT-gestützten Prozess optimierung. 
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Timo Nehne*

„Heaven on Earth“**
– Fallbearbeitung im Ordnungswidrigkeitenrecht –

A. Sachverhalt

Regierungsbeschäftigte Finja Fischer arbeitet erst seit ein paar 
Monaten im Dezernat 56 der Bezirksregierung Köln. Dort führt 
sie einen Vorgang zum Betroffenen Amadeo Sweeney. Er ist Leiter 
der Musikergruppe „Amadeo Sweeney and Family“, die aus seiner 
Familie und ihm besteht. Auszug aus dieser Akte:

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Bezirksregierung Köln ∙  
Postfach ∙ 50606 Köln Datum: 3.12.2021
 Aktenzeichen: 56-OWi-123/21

Mit Zustellungsurkunde
Herrn Auskunft erteilt:
Amadeo Sweeney Frau Fischer
Nöckerstraße 45 finja.fischer@bezreg-
50827 Köln koeln.nrw.de

 Telefon: 0221 147-1234
 Fax: 0221 147-5678

 Dienstgebäude:
 Börsenplatz 1
 50667 Köln

Illegale Beschäftigung Ihres Sohnes auf Konzertveranstaltun-
gen

Ihre Einlassung vom 23.11.2021 (hier eingegangen am 24.11.2021)

Bußgeldbescheid

Betroffener:  Amadeo Sweeney, geboren am 27.12.1981 in 
Barcelona (Spanien), Nöckerstraße 45, 50827 
Köln

Verteidiger/in: –

Sehr geehrter Herr Sweeney,

nach meinen Feststellungen haben Sie folgende Ordnungswidrig-
keiten begangen:
a) Im Rahmen der kommerziellen „Family Tour 2021“ der von Ihnen 

geleiteten Interpretengruppe „Amadeo Sweeney and Family“ tra-
ten Sie und Ihre Familie am 5.11.2021 im Poppelsdorfer Schloss 
(Meckenheimer Allee 171, 53115 Bonn) vor einem großen Pub-
likum auf. Das Konzert begann gegen 20:00 Uhr. Hierbei wirkte 
Ihr vierjähriger Sohn Walter Sweeney (geboren am 21.7.2017) 
unmittelbar nach Konzertbeginn wie alle anderen Familienmit-
glieder für einen Zeitraum von mindestens 30 Minuten auf der 
Bühne mit. Bei den dargebotenen Stücken musizierte Ihr Kind 
Walter Sweeney jedenfalls augenscheinlich auf einer Kindergi-
tarre von Anfang an mit. Außerdem sang er in diesem Zeitraum 
das Lied „Heaven on Earth“ auf Englisch in ein eigens für ihn 
aufgestelltes Mikrofon. Dabei war er als Protagonist ersichtlich 
die Hauptperson. Gegen Ende des ersten etwa halbstündigen Ab-
schnitts kündigten Sie dem Publikum an, Ihr Sohn Walter müsse 
nun gleich zu Bett gehen. Dies alles geschah Ihrerseits bewusst 
und gewollt.

b) Beim nächsten Auftritt der unter a) genannten Tour traten Sie 
und Ihre Familie am 12.11.2021 im Schloss Burgau (Von-Aue-
Straße 1, 52355 Düren) abermals vor einem großen Publikum 
auf. Das Konzert begann gegen 19:30 Uhr. Dabei wirkte Ihr vier-
jähriger Sohn Walter Sweeney (geboren am 21.7.2017) wieder 
direkt nach Veranstaltungsbeginn wie alle anderen Familienmit-
glieder für einen Zeitspanne von mindestens 30 Minuten auf der 
Bühne mit. Bei den gesungenen Liedern spielte Ihr Kind Walter 
Sweeney jedenfalls augenscheinlich auf einer Kindergitarre von 
Anfang an mit. Ferner sang er in diesem Zeitraum wieder den 
Titel „Heaven on Earth“ auf Englisch in ein nur für ihn aufge-
stelltes Mikrofon. Dabei war er erneut als Protagonist ersichtlich 
die Hauptperson. Gegen Ende des ersten etwa halbstündigen 
Abschnitts kündigten Sie dem Publikum abermals an, Ihr Sohn 
Walter müsse nun gleich zu Bett gehen. Dies alles geschah Ih-
rerseits bewusst und gewollt.

Ordnungswidrig handelt, wer als Arbeitgeber vorsätzlich durch die-
selbe Handlung
a) entgegen § 5 Abs. 1 JArbSchG ein Kind beschäftigt. Gemäß § 5 

Abs. 1 JArbSchG ist die Beschäftigung von Kindern (§ 2 Abs. 1 
JArbSchG) verboten. Nach § 2 Abs. 1 JArbSchG ist Kind im 
Sinne dieses Gesetzes, wer noch nicht 15 Jahre alt ist.

b) entgegen § 5 Abs. 1 JArbSchG ein Kind beschäftigt. Gemäß § 5 
Abs. 1 JArbSchG ist die Beschäftigung von Kindern (§ 2 Abs. 1 
JArbSchG) verboten. Nach § 2 Abs. 1 JArbSchG ist Kind im 
Sinne dieses Gesetzes, wer noch nicht 15 Jahre alt ist.

Angewendete Bußgeldvorschriften:
a) §§ 58 Abs. 1 Nr. 1, 58 Abs. 4, 5 Abs. 1, 2 Abs. 1 des Gesetzes 

zum Schutze der arbeitenden Jugend ( Jugendarbeitsschutzge-
setz – JArbSchG) vom 12.4.1976 (BGBl. I 1976, S. 965) in sei-
ner zur Tatzeit gültigen Fassung i. V. m. § 17 des Gesetzes über 

* Prof. Dr. Timo Nehne lehrt und forscht an der Hochschule für Polizei und 
öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen (HSPV NRW).

** Der Fall basiert auf dem Urteil des AG Haßfurt vom 12.2.2021 (3 OWi 2306 
Js 8551/20) und dem Beschluss des BayObLG vom 4.8.2021 (201 ObOWi 
735/21). Der von beiden Gerichten beurteilte Sachverhalt wurde allerdings 
modifiziert. Mit ihm soll geprüft werden, ob die rechtlichen Vorgaben für das 
Rechtsbehelfsverfahren bekannt sind und darauf aufbauend selbstständig Ent-
scheidungen entwickelt werden können (Teil 1 von Aufgabe 1). Außerdem soll 
ermittelt werden, ob die Fallbearbeitenden dazu in der Lage sind, Voraussetzun-
gen und Rechtsfolgen von Ordnungswidrigkeiten zu überprüfen und auf dieser 
Grundlage selbstständig Entscheidungen zu entwickeln (Teil 2 von Aufgabe 1 
sowie Aufgabe 2).

DVP_01-24.indd   19DVP_01-24.indd   19 02.01.2024   12:56:1602.01.2024   12:56:16

„Heaven on Earth“ Timo Nehne

20 DVP 01/24 · 75. Jahrgang

Ordnungswidrigkeiten (OWiG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 19.2.1987 (BGBl. I 1987, S. 602) in seiner zur Tatzeit 
gültigen Version

b) §§ 58 Abs. 1 Nr. 1, 58 Abs. 4, 5 Abs. 1, 2 Abs. 1 JArbSchG i. V. m. 
§ 17 OWiG

Beweismittel:
[Hinweis: Die zu Kürzungszwecken weggelassenen Beweismittel sind 
zulässig und belegen fehlerfrei die oben angeführten Feststellungen.]

Festsetzungen:
Ich setze wegen Ihrer Verstöße, die ich oben unter a) und b) festge-
stellt habe, gem. § 17 OWiG i. V. m. Nummer 302 der Handlungs-
anleitung „Bußgeldkataloge zum Arbeitszeit-, zum Jugendarbeits-
schutz- und zum Mutterschutzrecht“ (RdErl. d. Ministeriums für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales – III A 2–8012 – v. 15.4.2020) die 
nachfolgende Geldbuße fest. Sie haben auch die Kosten des Buß-
geldverfahrens zu tragen gem. § 105 Abs. 1 OWiG i. V. m. § 464 
Abs. 1 und Abs. 2 sowie § 465 Abs. 1 Satz 1 der Strafprozeßordnung 
(StPO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7.4.1987 (BGBl. 
I 1987, S. 1074, ber. S. 1319) in ihrer aktuell gültigen Version. Diese 
Kosten bestehen aus der Gebühr (§ 107 Abs. 1 OWiG) und den 
Auslagen (§ 107 Abs. 3 Nr. 2 OWiG). Im Einzelnen:

Geldbuße: 2.500,00 Euro
Gebühren: 125,00 Euro
Auslagen: 3,50 Euro
Gesamtbetrag: 2.628,50 Euro

Rechtsbehelfsbelehrung und diesbezügliche Hinweise:
[Hinweis: Dieser Teil des Bußgeldbescheids ist korrekt und wurde nur aus 
Kürzungsgründen weggelassen.]

Zahlungsaufforderung:
[Hinweis: Dieser Teil des Bußgeldbescheids ist korrekt und wurde nur aus 
Kürzungsgründen weggelassen.]

Hinweis auf Erzwingungshaft:
[Hinweis: Dieser Teil des Bußgeldbescheids ist korrekt und wurde nur aus 
Kürzungsgründen weggelassen.]

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Fischer
(Fischer)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Hinweis: Aus der hier nicht abgedruckten Zustellungsurkunde geht der 
4.12.2021 als Tag der Zustellung des Bußgeldbescheids vom 3.12.2021 
hervor.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Rechtsanwalt Werner Weber Köln, den 20.12.2021
Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz
Trankgasse 11
50667 Köln

An die 
Bezirksregierung Köln
Dezernat 56
Frau Fischer
50606 Köln

Bußgeldverfahren gegen Amadeo Sweeney  – Mein Zeichen: 
Sweeney-12345/21
Bußgeldbescheid vom 3.12.2021 – Ihr Zeichen: 56-OWi-123/21

Sehr geehrte Frau Fischer,
sehr geehrte Damen und Herren,

namens und kraft beigefügter Vollmacht (s. Anlage) meines Man-
danten lege ich

Widerspruch

gegen den oben angeführten Bußgeldbescheid ein.

Der Einspruch ist zulässig und begründet.

Der Einspruch ist zulässig, weil ich als Einspruchsberechtigter bei 
der zuständigen Bezirksregierung Köln form- und fristgerecht tätig 
geworden bin.

Der Einspruch ist auch begründet. Der oben genannte Bußgeldbe-
scheid ist rechtswidrig.

Zunächst erhebe ich rein vorsorglich die Einrede der Verjährung. Im 
Rechtsgebiet des Jugendarbeitsschutzrechts herrschen Fristen, die es 
zu beachten gilt.

Darüber hinaus gilt das Jugendarbeitsschutzgesetz, also auch § 58 
JArbSchG im Falle meines Mandanten gem. § 1 Abs. 2 JArbSchG 
gar nicht. Es handelt sich hier um eine die Beschäftigung durch die 
Personensorgeberechtigten im Familienhaushalt, jedenfalls aber um 
eine geringfügige Hilfeleistung.

Außerdem ging das Kind durch seine Tätigkeit auf der Bühne keiner 
Beschäftigung i. S. d. § 5 Abs. 1 JArbSchG nach. Ein arbeitsrechtli-
ches Beschäftigungsverhältnis besteht nicht. Vielmehr macht dem 
Kind meines Mandanten das Musizieren große Freude.

Schließlich ist mein Mandant auch kein Arbeitgeber i. S. d. § 3 JArb-
SchG, sondern Vater seines Kindes. Folglich scheidet auch deshalb 
ein Bußgeldbescheid gegen ihn aus.

Auch die Höhe des festgesetzten Bußgeldes ist nicht korrekt erfolgt. 
Ich gehe davon aus, dass man bei der Festsetzung in der Zeile ver-
rutscht ist. Für eine weitere Reduzierung der festgesetzten Geldbuße 
spricht außerdem, dass eine potenzielle Gefährdung für den Sohn 
meines Mandanten faktisch ausgeschlossen werden kann, wie sich 
aus der medienpädagogischen Einschätzung vom 17.12.2021 ergibt 
(s. Anlagen), die mir mein Mandat für die Einspruchsbegründung 
zur Verfügung gestellt hat.

Aus den oben genannten Gründen ist Ihr Bußgeldbescheid rechts-
widrig. Daher beantrage ich abschließend, den Bußgeldbescheid vom 

Eingang:20.12.2021,13:00 Uhr
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